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Beschlussvorlage 
 
Vorlage Nr.: BV/118/2017 
 
 

Federführung: FB 3.1 - Allgemeine Bauverwaltung Datum: 18.05.2017 
Bearbeiter:   AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ortsrat Bohmte 07.06.2017 öffentlich 
Ausschuss für Verkehr und 
Wege 

13.06.2017 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 14.06.2017 öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Verkehrssituation in der Ortschaft Bohmte 
 
Sachverhalt: 
Im Frühjahr 2016 haben die damaligen Fraktionen bzw. Parteien, im Falle der CDU-Fraktion 
gemeinsam mit der IG “LKW raus aus Bohmte” verschiedene Anträge zur Verkehrssituation 
in der Ortschaft Bohmte gestellt. Hierzu sind die Stellungnahmen der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Osnabrück (NLSTBV) sowie 
vom Landkreis Osnabrück eingeholt worden. Die Anträge und die Stellungnahmen sind der 
Vorlage der Vollständigkeit halber noch einmal beigefügt worden. 
 
Am 14.02.2017 fand ein Gespräch im Rathaus mit Vertretern des Landkreises Osnabrück, 
der NLSTBV, der beteiligten Fraktionen, Parteien und Interessengemeinschaften sowie der 
Verwaltung statt. Der entsprechende Gesprächsvermerk ist der Vorlage ebenfalls beigefügt.  
 
Vom Büro SHP Ingenieure, Hannover sind zwischenzeitlich Honorarangebote für die 
Erstellung einer Vorplanung bzw. Machbarkeitsstudie  zur Verkehrsführung über die Straße 
“Am Schwaken Hofe” (2 Alternativen) und für die Erstellung eines Masterplans Mobilität für 
die Gemeinde Bohmte vorgelegt. 
 
Die Alternative 2 zur Machbarkeitsstudie der Verkehrsführung über die Straße “Am 
Schwaken Hofe” kommt dem Gesprächsergebnis vom 14.02.2017 am nächsten, zunächst 
eine erste Planung als weitere Diskussions- und Beratungsvorlage zu haben.  
 
Der Masterplan Mobilität ist aus Sicht der Verwaltung in der mittel- und langfristigen 
Perspektive von großer Bedeutung um in Bezug auf regionale und überregionale 
Verkehrsplanungen und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung einen ganzheitlichen Blick 
auf die Thematik zu haben. 
 
Die Kosten für die Machbarkeitsstudie (Variante 2) in Höhe von 12.836,92 € (brutto) können 
im laufenden Haushaltsjahr erwirtschaftet werden, so dass eine Auftragsvergabe zum 
jetzigen Zeitpunkt möglich wäre.  
 
Sollte die Entscheidung für einen Masterplan Mobilität getroffen werden, müssten die 
notwendigen Mittel in Höhe von rd. 42.500,00 € (brutto) im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt 
werden. Eine Auftragsvergabe sollte in diesem Falle parallel zur Verabschiedung des 
Haushaltsplanes 2018 angestrebt werden. 
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Beschluss: 
Der Verwaltungsausschuss beschließt: 

 die Auftragsvergabe für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verkehrsführung 
über die Straße “Am Schwaken Hofe” an das Büro SHP Ingenieure, Hannover zum 
Angebotspreis von 12.836,92 € (brutto) als Ergänzungsauftrag zur Planerwerkstatt 
zur Gestaltung der südlichen Bremer Straße. 

 die Notwendigkeit der Erstellung eines Masterplans Mobilität für die Gemeinde 
Bohmte. Entsprechende Mittel sollten im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt werden. 
Eine Auftragsvergabe wird parallel mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 
2018 angestrebt.  

 
 
Finanzierung: 

 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 

Haushalt: 

 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   
 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 
Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  
 

 
 
12.836,92 € 

     
 

X im  Ergebnishaushalt Produkt: 51110 
   Kostenstelle: 610000 
 
 X Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  

 
Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Jährliche Folgekosten:       

 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 
                                                                                      nicht enthalten 
 
  

 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 
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